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Vorwort Seit der Entscheidung der Kommission zu den geplanten Beteiligungsverhältnissen von ProSiebenSat.1 und Axel Springer im Jahr 20061 ist die Diskussion über eine Reform des Rechts zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht nicht verstummt. Ein entscheidender Punkt ist dabei die Beantwortung der Frage, wie neue Entwicklungen vor allem im Internet in das System einbezogen werden können. Dass ihre Bedeutung für die öffentliche Kommunikation zunimmt, ist unstreitig. Ebenso klar ist aber auch, dass sie nicht einfach wie Rundfunk behandelt werden können. Die vorliegende Expertise startet mit der Ausgangsüberlegung, dass wir mehr über die Art der Wirkung, die von unterschiedlichen neuen Angeboten ausgehen kann, wissen müssen, um ein angemessenes System der Regulierung zu konstruieren. Zudem müssen Überlegungen angestellt werden, inwieweit in einem bestimmten Bereich tatsächlich das Risiko besteht, dass ein Angebot zur Ausübung von Meinungsmacht genutzt werden kann. Das vorliegende Papier soll dazu einen Beitrag leisten. Mit Hinweis auf die Plattformregulierung in den §§ 52 ff. RStV werden die Reaktionsmöglichkeiten einer Regulierung auf aktuelle Probleme im Medienbereich bereits sichtbar. Es steht daher keinesfalls von vornherein fest, dass allein der Einbezug in das System zur Verhinderung von vorherrschender Meinungsmacht eine angemessene Reaktion darstellt, den öffentlichen Kommunikationsprozess im Lichte der Ziele von Art. 5 I 2 GG hinreichend zu gewähren. Seit dem Anstoß der Debatte sind im Frühjahr 2010 nun erste konkrete Überlegungen zur Reform der Meinungsmachtkontrolle bekannt geworden. Diese Analyse kann also noch in die nun beginnenden vertieften Diskussionen einbezogen werden.



1 Beschluss der KEK vom 10.01.2006, AZ: KEK 293-1 bis -5, Zusammenfassung im 9. Jahresbericht der KEK, zur vertiefenden Rezeption der Entscheidung siehe insbesondere Kap. 6.1.3.
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Teil 1: Beobachtbare Strukturveränderungen
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MACHTVERSCHIEBUNG IN DER ÖFFENTLICHEN KOMMUNIKATION



1. Einleitung



1.1 Ausgangspunkt und Fragestellung In der verfassungsrechtlichen Diskussion in der Weimarer Republik (und bereits davor) wurde darauf hingewiesen, dass die Freiheit öffentlicher Kommunikation nicht nur durch den Staat gefährdet werden kann, sondern auch durch andere Akteure – vor allem Wirtschaftsunternehmen. Dieser Fall ist besonders dann denkbar, wenn diese eine hervorgehobene Rolle im Kommunikationsprozess erlangen, durch die sie entweder eigene Inhalte besonders bevorzugen oder bestimmenden Einfluss darauf haben, ob ein von Dritten erstellter Inhalt zu den Nutzern gelangt. Bei beiden Varianten besteht das Risiko, dass die Freiheit öffentlicher Kommunikation gestört wird. Zu den Zielen, die die Rechtsordnung in Bezug auf Medien verfolgt, gehört – neben vielen anderen – auch die Zielsetzung, das Entstehen derartiger Vermachtungen zu verhindern. Prozessen vorherrschender Meinungsmacht entgegenzuwirken, hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1986 zur „Pflichtaufgabe“ des Gesetzgebers erklärt (BVer-fGE 73, 118 [159]). Dies gilt aufgrund seiner besonderen Wirkmacht vor allem für den Rundfunk (vgl. dazu Hasebrink/Schulz/ Held 2009: S. 3 ff.), wenngleich die verfassungsrechtliche Aufgabe, eine positive Medienordnung zu erschaffen, noch wesentlich weiter zu verstehen ist. Traditionell stehen solche Unternehmen im Fokus, die Massenmedien beherrschen, so dass konsequenter Weise das Recht bei der Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht an den Rundfunkveranstalter anknüpft (§§ 26 ff. RStV), da dem Rundfunk besonderes Einflusspotenzial zugeschrieben wird.
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Vor allem vor dem Hintergrund Internet-basierter Kommunikation ist die Frage aufzuwerfen, ob dieser Fokus nicht angesichts der Veränderung von öffentlicher Kommunikation zu eng gewählt ist. Die folgende Untersuchung stellt daher wissenschaftliche Beobachtungen zusammen, die Aufschlüsse darüber geben sollen, inwieweit eine Erweiterung dieses Fokus sinnvoll oder gar geboten erscheint. Sie greift dabei unterschiedliche Typen von Entwicklungen heraus, anhand derer sich neue Vermachtungsrisiken zeigen können.



1.2 Vorüberlegung: Kommunikative Chancengerechtigkeit als Ausgangspunkt Das Bundesverfassungsgericht orientiert sich bei der Auslegung der Kommunikationsfreiheiten in Art. 5 Abs. 1 GG am Ziel der „freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung“ (vgl. BVerfGE 57, 295 [319 f.]). Wann dieser Prozess als „frei“ angesehen werden kann, oder andersherum, wann eine Störung vorliegt, die zum Urteil der Unfreiheit dieses Prozesses führt, hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht auf eine bestimmte Formel gebracht. Den unterschiedlichen Entscheidungen lässt sich aber entnehmen, dass es von einem Paradigma der „kommunikativen Chancengerechtigkeit“ ausgeht (zu dem Konzept vgl. HoffmannRiem 2002: S. 27 ff.; Schulz/Kühlers 2000: S. 11 ff. m. w. N.). Aufbauend auf der Grundkonstruktion eines „normativen Öffentlichkeitsbegriffes“ ist davon auszugehen, dass öffentliche Kommunikation gewissen Bedingungen gehorchen muss, damit sie als Basis für eine freie Meinungsbildung normativ anerkannt werden kann. Erlangen Teilnehmer in der öffentlichen Diskussion eine kommunikativ nicht begründete Machtstellung, wird die öffentliche Kommunikation verzerrt und „unfrei“. Dies unterstellt der Gesetzgeber etwa, wenn ein Zustand „vorherrschender“ Meinungsmacht im Sinne von § 26 RStV erreicht ist. Eine weitere Zielrichtung, die sich aus diesem Verständnis einer kommunikativen Chancengerechtigkeit ergibt, ist die Sicherung von Zugangs-
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freiheit. § 52c RStV stellt eine Maßnahme dar, die die Rundfunkfreiheit im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in diesem Sinne ausgestaltet: Im Prozess der Massenkommunikation sollen nur kommunikativ begründete Kriterien für die Verbreitungschancen von Kommunikationsinhalten ausschlaggebend sein; ökonomische oder technisch begründete Machtstellungen sollen diese Chancen möglichst nicht beeinflussen. Hier wird deutlich, dass nicht nur die Perspektive des Kommunikators, sondern auch die der Rezipienten im Hinblick auf Zugangschancengerechtigkeit zu beachten ist (vgl. Schulz/Held/Kops 2001: S. 62 ff.). Zum Ausgleich verzerrter Kommunikationschancen im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG kann es gehören, Privilegierungen für Angebote vorzusehen, die eine besondere Rolle für die öffentliche oder individuelle Meinungsbildung spielen, wenn sie bei rein marktmäßiger Erbringung strukturell benachteiligt erscheinen. Der Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht dienen die staatsvertraglichen Regelungen in §§ 26 ff. RStV. Die Plattformregulierung in §§ 52, 52 a bis f RStV folgt ebenfalls der Prämisse kommunikativer Chancengleichheit, indem sie vielfaltsbezogene Vorgaben für Plattformanbieter vorsieht. Aber auch andere – zum Teil in Bundeskompetenz stehende – Rechtsbereiche haben jedenfalls mittelbar Einfluss auf die kommunikative Chancengerechtigkeit: Wenngleich das Kartellrecht nicht für ausreichend einzustufen sein mag, auch im Rundfunkbereich wirksam für die Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht zu sorgen, so ist dennoch anerkannt, dass das Kartellrecht zumindest dieses Regelungsziel befördert, indem der ökonomische Wettbewerb auch eine machtbegrenzende und disziplinierende Funktion auf Unternehmen ausübt (vgl. Hoffmann-Riem 2002: S. 219). Daneben kann auch das Haftungsrecht beispielsweise Machtspielräume in der öffentlichen Kommunikation eröffnen oder begrenzen.
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2. Erkennbare Strukturverschiebungen



Bevor im Folgenden Verschiebungen im Bereich potenzieller kommunikativer Einflüsse dargestellt werden, ist zunächst die Bemerkung wichtig, dass trotz aller Veränderungen, die das Internet mit sich bringt, traditionelle Massenmedienangebote ihre Bedeutung für die öffentliche Kommunikation behalten haben (vgl. MMB 2010: S. 41; Hans-Bredow-Institut 2008: S. 373). Das Fernsehen bleibt auch 2010/2011 das am meisten genutzte Medium: 93,2 Prozent der Bevölkerung geben an, mehrmals in der Woche fernzusehen. Dieses Nutzungsverhalten zeichnet sich unabhängig der jeweiligen Altersgruppe konstant ab (vgl. VuMA 2011: S. 1). Die Zahl der sog. Onliner umfasst im Jahre 2010 mit einem Zuwachs von 5,5 Millionen im Vergleich zum Vorjahr nun einen Bevölkerungsanteil von 69,4 Prozent (van Eimeren/Frees 2010: S. 335). Die aktuellen Studien bestätigen, dass bestehende Medien nicht gänzlich durch neue substituiert werden, sondern neben diesen neuen Medien bestehen bleiben – sie jedoch dazu genötigt werden, andere Aufgaben und Verwertungsgebiete aufzusuchen. Diese Erkenntnis macht zugleich das Problem der Refinanzierung von journalistisch-redaktionellen Angeboten im Internet-Zeitalter noch bedeutender (vgl. dazu Hans-BredowInstitut 2008: S. 373).



2.1 Einflusspotenziale auf Infrastrukturebene Keine neuen Akteure in der Diskussion um Einflusspotenziale auf die Meinungsbildung sind die Internet Access Provider. Durch ihre Rolle als Zugangsdienstleister haben sie seit je her die theoretische Möglichkeiten der Einflussnahme auf die von ihnen durchgeleiteten Inhalte. Neu allerdings ist, dass es durch Hardwareentwicklungen der letzten Jahre
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für Zugangsprovider zunehmend leistbar erscheint, inhaltsbezogene „Features“ auch in der Praxis einzuführen. Traditionell werden Kommunikationsinhalte durch Internet-ServiceProvider (ISP) nach dem sog. „best-effort“-Prinzip vermittelt, d. h. sämtliche Datenpakete werden dabei unabhängig von ihrem Inhalt, ihrer Herkunft und der Anwendung, die sie generiert haben, gleichberechtigt und unverändert auf die verfügbaren Übertragungskapazitäten aufgeteilt (zur sog. Netzneutralität vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages 2010). Es bestehen nunmehr effiziente technische Möglichkeiten, einzelne Datenpakete während der Übertragung zu untersuchen (nur die Header, also die Transportinformation, oder sogar die Inhalte, sog. Deep Packet Inspection) und anhand ihres Inhalts oder anderer Merkmale zu priorisieren bzw. ihre Weiterverbreitung zu verzögern oder ganz zu blockieren. Eine Priorisierung ist vor allem für solche Dienste von Interesse, die sowohl einen hohen Datenverkehr produzieren als auch auf eine Datenübertragung in Echtzeit angewiesen sind (etwa VoIP oder Videokonferenzen). Wirtschaftlich kann es auch sinnvoll sein, eigene Angebote zu bevorzugen bzw. Konkurrenzangebote zu behindern oder zu blockieren. Die technische Möglichkeit, auf Netzneutralität Einfluss zu nehmen, haben jedenfalls die ISPs und die Netzbetreiber. Bei Internet-vermittelter Kommunikation besteht das Problem technischer Engpässe derzeit grundsätzlich nicht (in der Diskussion um die Netzneutralität hat sich gezeigt, dass es zwar in Spitzen in Backbonefernen Bereichen durchaus zu Engpässen kommen kann, dies als Problem aber derzeit noch strukturell begrenzt ist), es kann aber andere Gründe für derartige Einflussnahmen geben: So besteht auch die Möglichkeit, dass die durch die Analyse gewonnenen Informationen dazu genutzt werden, Inhalte bestimmter Anbieter zu bevorzugen und andere Inhalte – etwa solche konkurrierender Anbieter – zu sperren, was verschiedentlich zu der Befürchtung führt, dass es hierdurch zu einer
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Art „Zwei-Klassen-Internet“ kommt (Koreng 2010; Schrey/Frevert 2010; Holznagel 2010). Auswirkungen auf die kommunikative Chancengleichheit im öffentlichen Meinungsbildungsprozess sind jedenfalls dann zu befürchten, wenn Infrastrukturanbieter bestimmte Inhalte sperren bzw. filtern. Diese Inhalte sind dann dem Prozess der öffentlichen Meinungsbildung komplett entzogen (vgl. hierzu Koreng 2010).



2.2 Bedeutung von Plattformen und ihren Anbietern Der Begriff der „Plattform“ ist schillernd. Der Landesgesetzgeber hat ihn verhältnismäßig eng in § 2 Abs. 2 Nr. 13 RStV definiert und auf solche Dienstleistungen beschränkt, die bei der Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien relevant sind. Danach ist Anbieter einer Plattform, der Rundfunk und an die Allgemeinheit gerichtete Telemedien (auch) von Dritten mit dem Ziel zusammenfasst, diese Angebote als Gesamtangebot zugänglich zu machen bzw. wer über die Auswahl für die Zusammenfassung entscheidet. In einem weiteren Verständnis sind dagegen überwiegend auf der Basis des Internet-Protokolls angebotene Dienste bezeichnet, die von Dritten inhaltlich gestaltet und gefüllt und vom Anbieter der Plattform lediglich zugänglich gemacht werden, ohne dass diese Bündelung eine Plattform im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages ist oder die Qualität einer redaktionellen Verantwortung erlangt (zu diesem Begriff vgl. Schulz/Heilmann 2008). Nach diesem Verständnis wären etwa Verkaufsplattformen wie Ebay, aber auch Angebote, bei denen audiovisuelle Inhalte von Nutzern hochgeladen und von anderen dort betrachtet und kommentiert werden können, Plattformen (z. B. Youtube oder MyVideo). Die Konzeption der aktuellen Plattformregulierung lässt vermuten, dass Plattformanbietern ein Einflusspotenzial zukommt, soweit es um Möglichkeiten geht, Einfluss auf die kommunikative Chancengerechtigkeit
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zu nehmen. Strukturell kann dieses Risiko vor allem dort nachvollzogen werden, wo objektiv technische Engpässe bestehen, so dass Auswahlentscheidungen hinsichtlich einzelner Inhalteanbieter erforderlich werden. Dass diese Thematik bei digitalen Plattformen schwierig ist, hat bereits die Diskussion um den 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, mit dem die Plattformregulierung in das Rundfunkrecht eingeführt wurde, gezeigt (vgl. etwa Grewenig 2009: S. 15; Weisser/Glas 2009: S. 914; Ritlewski 2008: S. 403). Zu beobachten ist daneben auch und insbesondere bei Plattformen ohne technisch bedingte knappe Ressourcen, dass sich die Aufmerksamkeit der Nutzer in vielen Bereichen auf wenige oder eine Plattform begrenzt, was – jedenfalls bei bestimmten Plattformen – auf Netzwerk- und Lock-In-Effekte zurückzuführen ist: Je mehr Nutzer eine Plattform nutzen, desto größer wird der Vorteil für die anderen Nutzer die entsprechende Plattform zu besuchen (vgl. hierzu Klodt/Laaser/Lorz/Maurer 1995: S. 40 ff.). Und je mehr Ressourcen (z.B. Geld, Zeit, Arbeit) man in eine geschlossene Plattform investiert, desto weniger Anreize bestehen an einem Zurücklassen dieser Ressourcen bei dem Gedanken an einen Plattformwechsel. Dass die Reichweite einer Plattform ein entscheidender Faktor für das Nutzungsverhalten ist, verdeutlicht das Beispiel von Online-Videoportalen:
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Nutzung von Videotheken und Videoportalen (innerhalb der letzten vier Wochen, Stand: 2010) 50 45 40



Prozent



35 30 25 20 15 10 5 0 Google Sites (Youtube)



myVideo



Clipfish



iTunes



Basis: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2010: n=1252). Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2010



Festzuhalten ist, dass es für die Nutzer einen relevanten Unterschied macht, ob er über diese Plattform andere Nutzerinnen und Nutzer erreichen kann oder auf andere Plattformen ausweichen muss. An dieser Stelle zeigt sich auch, welche Auswirkungen etwa das Haftungsrecht auf Kommunikationsprozesse haben kann. So ist es aus Sicht von Plattformanbietern rational – und so geschieht es auch meist –, sich gegenüber den Nutzern vorzubehalten, den Verstoß gegen die meist unbestimmt gehaltenen Nutzungsbedingungen durch Entfernen der vertragswidrigen Inhalte zu beseitigen. Gehen etwa Beschwerden über kommunikative Inhalte ein, kann sich der Plattformanbieter durch Löschen dem eigenen Haftungsrisiko entziehen. Der kommunikative Inhalt ist dann über diese Plattform nicht mehr erreichbar. Soziale Netzwerke können nach einem weiten Verständnis ebenfalls unter den Plattformbegriff fallen. Auch hier ermöglicht der Anbieter den Infor-
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mationsaustausch Dritter über einen von ihm zur Verfügung gestellten Dienst, in den er selbst nicht unmittelbar redaktionell eingreift. Soziale Netzwerke sind dabei zunehmend nicht nur Orte der Selbstdarstellung und des Beziehungsmanagements (zur Differenzierung Schmidt 2006: S. 37 ff.), sondern auch der Information und des Meinungsaustauschs. Ihre Bedeutung im Gefüge der öffentlichen Kommunikation kann schlaglichtartig dadurch beleuchtet werden, dass sie mittlerweile mehr Nutzer auf die Angebote von traditionellen Verlagen und Rundfunkanbietern lenken als etwa Google News. Upstream- Verkehr von Facebook und Google News zu Print- und Runfunkmedien 6



5 4,85 % 4 Prozent
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facebook.com



3



Google News 2,57 %



2 1,52 %
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Printmedien



Rundfunkmedien



Quelle: http://weblogs.hitwise.com : Hopkins, Facebook users prefer broacast media (März 2010)



Auch bei sozialen Netzwerken sind die beschriebenen Netzwerk- und Lock-In-Effekte deutlich beobachtbar. Ein einfacher Wechsel zu einem anderen Anbieter ist nicht nur mit dem Verlust der Kommunikationshistorie auf der Plattform des alten Anbieters verbunden, der Verlust der sozialen Kontakte führt in diesen Fällen regelrecht zu einem Fortfall des Nutzungszwecks eines sozialen Netzwerks.
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2.3 Inhaltsbezogene Intermediäre und Meta-Medien Derzeit sind über 14 Millionen .de-Domains registriert. Auch wenn bei der Internetnutzung mit Verbreitung dieses technischen Mediums eine Habitualisierung einhergeht und vermutet werden könnte, dass viele Onlinenutzer Webseiten direkt anwählen werden, zeigen aktuelle Studien, dass Suchmaschinen gleichwohl eine besondere Bedeutung für das Auffinden von Informationen im Netz zu Teil wird. Der Zugriff auf neue Internetseiten geschieht vorwiegend nicht durch eine direkte Anwahl, sondern in mehr als 83 Prozent der Fälle wird der Nutzer über die Suchergebnisse eines Suchmaschinenanbieters vermittelt (vgl. AGOF 2010). Aus Sicht des Nutzers bieten Navigationshilfen wie Suchmaschinen einen erheblichen Mehrwert, indem der eigene Such- und Vergleichsaufwand auf ein Mindestmaß reduziert wird. Insbesondere die Darstellung eines (unterstellt) breiten Spektrums an Quellen sowie der Eindruck einer effizienten Ergebnisproduktion resultieren in einem erhöhten Vertrauen der Nutzer in diesen Dienst. Hier bestehen Nutzungsgewohnheiten vor allem aufgrund von Habitualisierungen und Erwartungshaltungen gegenüber dem Diensteanbieter; Netzwerk- und Lock-InEffekte erscheinen dagegen im Fall von technisch unproblematisch austauschbaren Intermediären deutlich verringert. Im Bereich linearer Medien ist es wahrscheinlich, dass elektronische Programmführer (EPGs) ebenfalls wichtige Orientierungsfunktionen übernehmen (Hasebrink/Schröder/Stark 2008); hier kommt es aufgrund von Vertragsbindungen bzw. der meist festen Verschränkung mit der Hardware (TV-Gerät, Set-Top-Box) allerdings zu deutlicheren Lock-In-Effekten. Es handelt sich um (im weiteren Sinne) Medien, über die sich andere Medien erschließen lassen (sog. Meta-Medien). Studien des Suchmaschinenanbieters Google belegen daneben, dass die Position des Suchergebnisses das wichtigste Selektionskriterium für die Nutzer darstellt, insgesamt also die Selektion und Priorisierung der aus-
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gelieferten Ergebnisse bedeutsam ist. In den unterschiedlichen Untersuchungsszenarien erfolgen 45 Prozent der Klicks auf die oberen Suchergebnisse; vier von zehn Klicks gehen auf die oberen, linken Anzeigen. Die oberen Suchergebnisse fallen dabei nicht nur schneller ins Auge, sondern auch die Anordnung suggeriert den Nutzern, dass an oberster Stelle die Suchergebnisse mit der höchsten Relevanz stehen (vgl. Google 2009). Dass Suchmaschinen Einfluss auf die Kommunikationschancen haben, also auf die Wahrscheinlichkeit eines Inhaltes, eine größere oder kleinere Öffentlichkeit zu erreichen, ist zunächst einmal kein Problem, sondern aus Nutzersicht sinnvoll. Sie sollen gewichten, d. h. im Hinblick auf die gestellte Suchanfrage Relevantes von weniger Relevantem unterscheiden. Anzumerken ist dabei jedoch, dass – trotz aller sonstigen Funktionsunterschiede – das Thema Meinungsmacht oft ganz unabhängig von Missbrauch relevant ist. Der berühmt gewordene Satz von Nissenbaum „to exist is to be indexed by a search engine“ (Introna/Nissenbaum 2000: S. 171) verdeutlicht diese Relevanz. Mit den Massenmedien haben Suchmaschinen jedenfalls gemeinsam, dass sie als „Agenten“ auf Anfrage des „Prinzipals“, d. h. des Nutzers, Informationen nach Relevanz selektieren, gewichten und entsprechend als Suchergebnisse ausgeben. Anders als Massenmedien, die ein eigenes soziales System bilden und entsprechende professionelle Regeln entwickelt haben, ist für den Bereich der Suchmaschinen auf den ersten Blick nicht klar, worin eigentlich ein „Missbrauch“ durch einen Suchmaschinenanbieter zu erkennen wäre. Mit Verweis auf das Kartellverfahren gegen Google, bei dem konkurrierende Suchmaschinenbetreiber 2010 beim Bundeskartellamt, aber auch bei der Europäischen Kommission missbräuchliches Handeln durch die Bevorzugung der mit Google selbst verbundenen Unternehmen gegenüber Konkurrenten gerügt haben, wird die Problematik allerdings deutlich (siehe hierzu EU-Kommission 2010). Ein weiteres Indiz für ein erhöhtes Gefährdungspotenzial lässt
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sich anhand des überragenden Marktanteils des Suchmaschinenanbieters im deutschen Vergleich zu anderen Anbietern nachvollziehen: Google dominiert den Suchmaschinenmarkt mit 88,9 Prozent praktisch konkurrenzlos. Hier können sich Gefährdungspotenziale verwirklichen, wenn der Anbieter nicht mehr versucht, neutral und im Sinne des Nutzers die „besten“ Suchergebnisse auf eine Anfrage zu erbringen, sondern eigene, etwa meinungsinhaltsbezogene Bewertungen in die Priorisierung mit einfließen lässt. Eine – zugegeben mittelbare – Beeinflussung der Meinungsbildung kann auch darin zu erblicken sein, dass die Suchergebnisse, die auf Nutzeranfrage ausgegeben werden, über längere Zeit betrachtet ähnliche öffentNutzungsanteil der Suchmaschinen (Reihe 1; Stand: 2011)
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lichkeitskonstituierende Formen annehmen, wie dies – in zeitlich kondensierter Form – von rundfunkrechtlichen Argumentationen bekannt ist. Die Eigenschaft von Rundfunk, in praktisch allen Haushalten empfangbar und auf einfachste Weise rezipierbar zu sein, resultiert in einem Multiplikationseffekt, der dadurch zustande kommt, dass einer unüberschaubaren Vielzahl von Menschen zeitgleich Tatsachen und Meinungen vermittelt werden, wodurch innerhalb kürzester Zeit auf einen großen Rezipientenkreis eingewirkt werden kann (DLM 2003: S. 6). Bei dem hohen Nutzungsgrad eines bestimmten Suchmaschinenanbieters und der mit Vorliebe ausgewählten ersten Suchtreffer können zumindest strukturell vergleichbare, gleichartige breiten- und massenkommunikative Einflusspotenziale bestehen. Dies etwa, weil eine marktbeherrschende Suchmaschinentechnologie durch die Art und Weise der Ergebnisgestaltung eine Einseitigkeit der im Netz vorhandenen Informationen implizieren kann.



2.4 Potenziale marktstarker Stellungen bei Endgeräten und Betriebssystemen Man kann mit gewisser Berechtigung sagen, dass der iPod den Musikmarkt strukturell signifikant verändert hat. Nicht nur der Erfolg der attraktiven Endgeräte von Apple hat der Verkaufsplattform iTunes für den körperlosen Verkauf von Musik zu einer äußerst marktstarken Stellung verholfen, auch frühzeitige Verwertungsverträge mit Major Labels haben daran einen Anteil. Der Löwenanteil aller körperlos vertriebenen Musikstücke wird über iTunes verkauft: In den USA waren es schon 2009 über 69 Prozent, was bereits über 25 Prozent aller Musikverkäufe überhaupt (körperlos und auf Trägermedien) ausmacht (vgl. NPD Group 2009). Das Beispiel der Musikwirtschaft zeigt, dass Marktentwicklungen im Endgerätebereich Auswirkungen auf die gesamte Kette der Verbreitung von kommunikativen Inhalten haben können.
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Der Markt der Endgeräte wird bei der Betrachtung im Rahmen einer Untersuchung von Machtstrukturen relevant, weil sich hier letztlich entscheidet, welche Betriebssysteme und technischen Standards nutzerseitig verwendet werden und deshalb von denjenigen, die Inhalte erfolgreich anbieten wollen, auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Eine vergleichbare Debatte wurde im Bereich digitalen Fernsehens geführt, als es um die Spezifikation von Set-Top-Boxen ging. Es wurde allgemein unterstellt, dass die Zahl der Boxen, für die sich ein Haushalt entscheidet, begrenzt ist. Jedenfalls aus der Perspektive des einzelnen Nutzers ist zu vermuten, dass sich nur wenige – in der Regel nur ein System – durchsetzen wird und nur über dieses System empfangbare Informationen eine Rezeptionschance haben. Das Rundfunkrecht hat mit der Regelung des jetzigen § 52c RStV darauf entsprechend reagiert, wobei deutlich wird, dass nicht nur die Hardware der Endgeräte informationsflusssteuernd sein kann, sondern auch die auf diesen zum Einsatz kommenden Betriebssysteme und Einzelanwendungen. Gerade die Verschränkung von Einflussmacht auf den Ebenen Hardware, Betriebssystem und ggf. Distributionsplattform kann dem Anbieter hier Einflusspotenziale sichern, die gleich mehrfach Möglichkeiten der Beeinflussung der kommunikativen Chancengleichheit aufweisen. Die beobachtbaren Konvergenzentwicklungen eröffnen die Möglichkeit, kommunikative Inhalte in diversen Formaten und auf unterschiedlichen Plattformen zu verbreiten. Insbesondere Anbieter technischer Infrastrukturen sind in Folge dessen positionell günstig aufgestellt, um ihre Wertschöpfungsprozesse zu erweitern, indem sie Tätigkeiten zusehends in inhaltliche Bereiche erstrecken. Namentlich Telekommunikationsanbieter, etwa Kabelnetzbetreiber, sind in der Kette der Distribution von Rundfunksignalen somit potenziell einflussreich. § 52c – der Regelungen des ehemaligen § 53 aufnimmt – ist ein Kernelement der mit dem 10. RÄStV eingefügten Plattformregulierung (Weisser/Glas 2009: S. 914 ff.). Der Kontrolle eines missbräuchlichen Einflusses dient im Kern der § 52c RStV. Seine Bedeutung korreliert daher mit der des digitalen Fernsehens in Deutschland (vgl. ZAK 2010).
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Die Reichweite dieser Vorschrift ist allerdings auf technische Systeme begrenzt, über die Rundfunk oder vergleichbare Telemedien verbreitet werden. Aus der Geschichte der Regulierung von Zugangschancen im Rahmen des Rundfunkrechtes kann man auch lernen, dass dies ein Problem jeder Regulierung technischer Standards ist. Zu beachten ist nämlich, dass mit der Regulierung von Standards gleichermaßen eine Regulierung technischer Innovation erfolgt, die in ihrem Entwicklungsverlauf von dem Gesetzgeber und den Regulierungsbehörden nur sehr unzureichend prognostiziert werden kann. Zum Vergleich kann die Diskussion um das sog. Application Programming Interface (API) bei Set-Top-Boxen für digitales Fernsehen angeführt werden. Während das Gesetz hier verhältnismäßig offen formuliert war, schien die „Regulierungspolitik“ den Standard MHP zu favorisieren, um sicherzustellen, dass eine offene Programmierschnittstelle für alle Anwender auf der Set-Top-Box zur Verfügung steht, die die Entwicklung voll multimediafähiger Programme erlaubt. Technisch setzte sich MHP letztlich nicht durch. Dies ist vor allem wohl damit zu begründen, dass die Schnittstelle selbst zu ressourcenintensiv war und insgesamt die Entwicklung zu weit von der des Internet abkoppelte (vgl. Klinkenberg/Schiek 2008: S. 399 ff.). Vergleichbare Fragestellungen zeichnen sich im Zuge der Einführung von Hybrid-TV-Geräten erneut ab. Die großen Hersteller von Fernsehgeräten bringen hybride Geräte heraus, die nicht nur die Betrachtung traditionell linearen Fernsehens ermöglichen, sondern in der Gestaltung den von Apple bekannten Apps vergleichbare Anwendungen für die Darstellung von Online-Inhalten auf dem Fernsehbildschirm verfügbar machen. Die technische Umsetzung einer solchen Benutzeroberfläche ist dabei unterschiedlich. Zum Teil werden Internet-Inhalte von den Fernsehgeräteanbietern selbst für die Nutzung auf dem Fernsehbildschirm transformiert und über eigene Server ausgeliefert. Bei anderen ist die Kopplung an das Internet-Angebot des betreffenden Anbieters direkter. Gemeinsam ist allen Lösungen, dass der Fernsehgerätehersteller die
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implementierte „Plattform“ definiert, aus der resultiert, welche Nutzungsspielräume der Zuschauer hat, welche Anwendungen den Nutzern überhaupt und welche dabei besonders herausgestellt und (etwa auf der ersten Seite) präsentiert werden. Damit ist die Möglichkeit einer gewissen Aufmerksamkeitssteuerung gegeben, die derzeit über die Plattformregulierung des Rundfunkrechtes jedenfalls nur unvollständig erfasst wird. Inwieweit sie überhaupt ein kritikwürdiges Problem darstellt und nicht bereits durch kartellrechtlich oder durch andere Instrumente ausgeglichen wird, soll an dieser Stelle nicht entschieden werden. Bedeutsam ist allein der Hinweis auf die Einflussmöglichkeiten in Bezug auf Kommunikationschancen.



2.5 Einflussnahme durch Akteure auf Produktionsseite 2.5.1 Agenturen Die explosionsartige Vermehrung von Informationen legt den Schluss nahe, es gäbe keine Verengungen und damit keine Meinungsmachtrisiken in diesem Feld mehr. Insbesondere für den Bereich journalistischredaktionell recherchierter und aufbereiteter Nachrichten gilt dies gerade nicht, vor allem wenn man auf Agenturen abstellt. Journalisten weisen zu 90 Prozent Agenturen als Quellen bei der Themensuche erhebliche Wichtigkeit zu (Reinemann 2003: S. 220). Vor diesem Hintergrund ist die Marktentwicklung im Bereich der Agenturen relevant. Zwar bildet sich in Deutschland im internationalen Vergleich ein eher breitgefächertes Angebotsspektrum ab. Mit der starken Marktstellung der dpa findet ein Wettbewerb faktisch aber vor allem bei den Zweitagenturen statt. Als relevant ist zudem der Trend zu beobachten, dass Redaktionen, bedingt durch den gesteigerten Finanzdruck, den die Fragmentierung der Märkte und der Wettbewerb neuer Angebote mit sich bringt, auch bei der Zahl der abonnierten Nachrichtenquellen vermehrt Kosteneinsparungen vornehmen (Brauck/Hülsen/Müller 2009).
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Außerdem zeigt eine Reihe von Studien, dass durch die häufige Übernahme von Agenturmaterial Nachrichtenmeldungen in eine Vielzahl von Medienprodukten gelangen, ohne weiter überprüft oder redaktionell vertieft bearbeitet worden zu sein (Hagen 1995: S. 18 ff.). Als vielfaltsreduzierend innerhalb der journalistischen Recherche ist auch das Phänomen der „Googleisierung“ zu berücksichtigten, bei dem Redaktionen – nicht zuletzt wegen ihrer finanziellen Engpässe – auf die mittelbare Informationsbeschaffung im Web zurückgreifen und durch gleiche Suchhilfen ihrer Berichterstattung im Gesamtgefüge ähnliche Quellen zu Grunde legen (Neuberger/Lobigs 2010: S. 36). 2.5.2 Blogs Blogs werden zunehmend als ergänzende Informationsquelle genutzt (vgl. Ipsos 2006). Hinzu tritt die unmittelbare, nicht durch Verweis auf andere Medien geleistete Informationsfunktion, die bestimmte Blogs erfüllen. Demnach nutzen aktuell sieben Prozent der deutschen OnlineNutzer zumindest gelegentlich Blogs (Busemann/Gscheidle 2010: S. 362). Die Untersuchung der dort entstehenden Öffentlichkeitsstrukturen ist noch im Gange. Durch Kommunikationsanalysen, die überwiegend auch im Bereich des Online-Marketings vorangetrieben wurden, wurden innerhalb der Blogosphäre Meinungsführer (opinion leaders) identifiziert, die sich durch ein Höchstmaß an Interesse für öffentliche Themen auszeichnen und durch ihre Präsenz und kommunikative Überzeugungskraft Kommunikationsverläufe signifikant mitprägen können. Da auch Werbetreibende an Einflusspotenzialen interessiert sind, ist es fruchtbar, sich die Ergebnisse der Marktforschung anzusehen. Hier werden teilweise bereits Untergruppen von Meinungsführerschaften differenziert: So werden mit dem Begriff „Social Broadcaster“ Teilnehmer bezeichnet, die in sozialen Netzwerken, favorisiert aber über Blogs und Microblogs (u.a. Twitter) Reichweiten erreichen, die an solche traditioneller Massenmedien
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heranreichen. Unter sog. „Mass Influencern“ werden Menschen verstanden, die durch ihre Beiträge von anderen stark wahrgenommen werden. Die überwiegende Mehrheit der Social-Media-Teilnehmer wird als „Potential Influencers“ beschrieben, d. h. dies sind Teilnehmer, denen nur eine begrenzte Hörerreichweite zu Teil wird, die aber dennoch – vor allem durch enge soziale Bezüge – eine erhöhte Vertrauensposition bezüglich ihrer getätigten Aussagen aufweisen (vgl. Ray 2010). Hinzuzufügen ist, dass Weblogs zunehmend als ergänzende Informationsquelle für die journalistische Recherche herangezogen werden. Wenngleich die Informationsgewichtung hierbei aktuell als gering zu bewerten ist, so dienen Weblogs zumindest teilweise auch zur Feingewichtung der Themen- und Framesetzung (Neuberger/Nuernbergk/ Rischke 2009: S. 310).



Anteil von Meinungsführern in der Blogosphäre
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